
den Angeklagten in der Haftanstalt untersucht. In die
sen Fällen wird vielmehr das Gericht von sich aus bei 
Eröffnung des Hauptverfahrens die erforderlichen Maß
nahmen zu treffen haben.

Nur eine solche sorgfältige Prüfung und Vorarbeit 
wird es dem Gericht ermöglichen, unnötige Vertagun
gen in der Hauptverhandlung oder nicht erforderliche 
Hauptverhandlungen überhaupt zu vermeiden. Eine Zu
rückverweisung an die Staatsanwaltschaft zur weiteren 
Ermittlung gemäß § 174 StPO erfordert aber den Erlaß 
eines gut begründeten Beschlusses, damit der Staats
anwalt erkennt, was noch aufzuklären ist bzw. welche 
Unklarheiten noch zu beseitigen sind.

Nach § 175 Abs. 1 StPO kann das Gericht die Eröff
nung des Hauptverfahrens auch aus Rechtsgründen ab
lehnen. Auch hier werden von den Gerichten unrichtige 
Auffassungen vertreten. So wird die Eröffnung des 
Hauptverfahrens deshalb abgelehnt, weil die Rechts
ansicht des Gerichts von der in der Anklage vertretenen 
abweicht. Das Oberste Gericht hat auch hierzu in seinen 
Entscheidungen vom 21. April 1953 — 2 Wst III 15/53 — 
(NJ 1953 S. 414/415) und vom 21. Mai 1953 — 2 Zst II 
55/53 — ausgesprochen, daß das Gericht nicht deshalb 
die Eröffnung des Hauptverfahrens ablehnen darf, weil 
nach seiner Ansicht eine andere gesetzliche Strafbe
stimmung als die in der Anklage angeführte anzuwen
den ist. Das Gericht ist an die rechtliche Beurteilung der 
Anklageschrift nicht gebunden. Es hat in diesem Falle 
also die Eröffnung des Hauptverfahrens zu beschließen 
und dem Beschluß seine Rechtsansicht zugrunde 
zu legen.

Wie wenig verantwortungsbewußt ein Kreisgericht 
bei der Eröffnung des Hauptverfahrens vorgegangen 
ist, zeigt die Entscheidung des Bezirksgerichts Potsdam 
vom 3. Februar 1953 (NJ 1953 S. 219). Hier hat das 
Kreisgericht, obwohl gegen mehrere Beschuldigte An
klage ergangen war, das Hauptverfahren nicht gegen alle 
eröffnet, sie aber gleichwohl in der Hauptverhandlung 
verurteilt. Mit Recht weist das Bezirksgericht auf die 
Ungesetzlichkeit eines solchen Verfahrens hin. Die Ge
richte müssen daher bei der Eröffnung des Hauptver
fahrens darauf achten, daß es auch gegen alle Beschul
digten eröffnet wird, soweit der hinreichende Verdacht 
vorliegt und die Anklageschrift sich gegen mehrere Be
schuldigte richtet. Ebenso ist es ein Mangel, wenn der 
Eröffnungsbeschluß nicht klar zum Ausdruck bringt, 
daß er alle dem Angeklagten zur Last gelegten 
strafbaren Handlungen erfaßt, oder wenn sogar eine 
Handlung im Eröffnungsbeschluß nicht erwähnt ist, ob
wohl auch hinsichtlich dieser nicht vom Beschluß er
faßten Handlung der hinreichende Verdacht vorliegt.

Von der sorgfältigen Arbeit des Richters auch wäh
rend dieses Verfahrensabschnittes wird es abhängen, 
inwieweit das Strafverfahren seine in § 2 StPO und 
§ 2 GVG festgelegten Aufgaben erfüllt. Die erzieheri
sche Funktion des Strafverfahrens wird durch das Ge
richt mißachtet, wenn es leichtfertig das Hauptverfah
ren eröffnet oder dessen Eröffnung ablehnt. Wenn auch 
die Eröffnung des Hauptverfahrens noch kein Schuld
spruch und keine Verurteilung ist, sondern, wie bereits 
ausgeführt, lediglich die Feststellung eines hinreichen
den Tatverdachts bedeutet, so werden es doch der An
geklagte und die Werktätigen nicht verstehen, wenn die 
Hauptverhandlung durchgeführt wird und zum Frei
spruch führt, obwohl bereits bei der Eröffnung des 
Hauptverfahrens hätte festgestellt werden können, daß 
z. B. gar keine strafbare Handlung vorlag. In diesen 
Fällen haben die Gerichte nicht beachtet, daß es schon 
„einen entscheidenden tiefen Eingriff in das Leben jedes 
Bürgers in der Deutschen Demokratischen Republik 
darstellt, wenn er vor ein Gericht unseres Staates ge
stellt wird“.4) Damit soll keineswegs gesagt werden, daß 
es keine Freisprüche in der Hauptverhandlung mehr 
geben kann bzw. diese stets auf ein verantwortungs
loses Verhalten des Gerichts zurückzuführen sind. Viel
mehr werden Freisprüche auf der Grundlage der vom 
erkennenden Gericht selbst vorgenommenen Beweis
aufnahme auch bei einer sorgfältigen Vorbereitung der 
Strafsache Vorkommen.

Hat das Gericht die Eröffnung des Hauptverfahrens 
beschlossen, dann beginnt der Verfahrensabschnitt der 
Vorbereitung der Hauptverhandlung (§§ 181 bis 188

4) Benjamin in NJ 1953 S. 509.

StPO). Vorher muß es aber dafür sorgen, daß dem An
geklagten Anklageschrift und Eröffnungsbeschluß zu
gestellt werden (§§ 175 Abs. 2, 180 Abs. 1 StPO), wobei 
jedoch § 180 Abs. 2 StPO zu beachten ist, d. h. bei Vor- 
liegen wichtiger Gründe ist dem Beschuldigten die An
klageschrift nur zur Kenntnis zu bringen. In der Regel 
wird diese Zustellung, wie die Praxis zeigt, mit der 
Ladung gemeinsam erfolgen. Die erfolgte Zustellung 
muß aus den Akten hervorgehen, was in der Haupt
verhandlung festzustellen und im Protokoll festzuhal
ten ist. Leider werden auch in dieser Hinsicht von den 
Gerichten Fehler begangen, die, wenn sie auch nicht 
zur Aufhebung des Urteils führen müssen, nicht geeig
net sind, das Vertrauen zu unserer demokratischen 
Justiz zu festigen.

Da dem Staatsanwalt gegen den die Eröffnung ab
lehnenden Beschluß gemäß § 178 Abs. 2 StPO die Be
schwerde zusteht und diese gemäß § 297 Abs. 1 und 2 
StPO binnen einer Woche nach Zustellung des Be
schlusses bei dem Gericht, von dem der angefochtene 
Beschluß erlassen worden ist, eingelegt werden muß, 
haben die Gerichte darauf zu achten, daß der Empfang 
des Beschlusses von der Staatsanwaltschaft bestätigt 
wird (§ 34 StPO). Die Empfangsbescheinigung muß zu 
den Akten genommen werden. Die Nichtbeachtung die
ser Vorschriften führt zur Verzögerung in der Durch
führung des Strafverfahrens und ist gesetzwidrig.

Weitere sehr wichtige Bestimmungen sind in den 
§§ 146, 177 Abs. 2 StPO enthalten. Hiernach hat das 
Gericht bei und nach Eröffnung des Hauptverfahrens 
j e d e r z e i t  zu prüfen, ob die Fortdauer der Haft ge
boten ist. Wenn auch § 141 Abs. 3 Ziff. 1 StPO auf 
Grund der häufig weiten Strafrahmen der Gesetze dem 
Gericht bei Eröffnung des Verfahrens in der Regel die 
gesetzliche Handhabe für die Anordnung der Fortdauer 
der Haft gibt, so soll es hiervon jedoch dann keinen 
Gebrauch machen, wenn die zu erwartende Strafe auf 
Grund des hinreichenden Verdachts einer strafbaren 
Handlung die bisher verbüßte Untersuchungshaft nicht 
oder nur gering übersteigt. Die Haftprüfung nach §§ 146, 
177 Abs. 2 StPO auch in dieser Richtung vorzunehmen, 
ist schon deshalb erforderlich, weil § 219 Abs. 2 StPO 
dem Gericht zwingend vorschreibt, dem verurteilten 
Angeklagten die Untersuchungshaft stets anzurechnen, 
es sei denn, daß er durch sein Verhalten die Ermittlun
gen verzögert hat. Dem Angeklagten wird es stets un
verständlich sein, warum er z. B. vier Monate in Unter
suchungshaft bleiben mußte, obwohl er nur zu drei 
Monaten Gefängnis verurteilt worden ist und diese, wie 
es dann im Urteilsspruch heißt, durch die Unter
suchungshaft als verbüßt gelten. Die Bestimmungen der 
§§ 146, 177 Abs. 2 StPO sind daher gewissenhaft zu 
beachten.

Die ordnungsmäßige Durchführung der Hauptver
handlung wird auch wesentlich davon abhängen, inwie
weit die Beweismittel, Zeugen, Urkunden, Tatwerk
zeuge usw. bei der Hauptverhandlung zur Verfügung 
stehen und unnötige Beweismittel nicht zur Hauptver
handlung hinzugezogen werden. Das Gericht muß sich 
auch darüber klar werden, inwieweit es erforderlich ist, 
einen Sachverständigen beizuziehen. Bejaht es dies, so 
muß das Gericht, worauf das Oberste Gericht bereits 
hingewiesen hat, einen geeigneten Sachverständigen 
bestellen, der genügend Sachkunde besitzt, und ihn 
grundsätzlich von staatlichen Dienststellen (§ 60 StPO) 
anfordern.5) Zur besseren Vorbereitung für das Gericht 
kann es je nach dem konkreten Fall zweckmäßig sein, 
ein schriftliches Gutachten einzuholen. Das Gericht 
kann sich aber ein Gutachten nur über Tatsachen, nicht 
jedoch über Rechtsfragen erstatten lassen. So ist es un
zulässig, vom Sachverständigen ein Gutachten z. B. 
darüber zu verlangen, in welchem Grade die Durchfüh
rung der Wirtschaftsplanung oder die Versorgung der 
Bevölkerung durch das Beiseiteschaffen von Erzeug
nissen im Sinne des § 1 Abs. 1 Ziff. 3 WStVO gefährdet 
worden ist und ob dementsprechend ein Normalfall nach 
§ 1 Abs. 1 WStVO oder ein minderschwerer Fall nach § 1 
Abs. 2 vorliegt. Um ein brauchbares Gutachten zu er
halten, wird das Gericht, je nach dem Einzelfall, von 
den in § 63 StPO gegebenen Möglichkeiten — Akten
einsicht durch den Sachverständigen usw. — Gebrauch 
zu machen haben.
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5) OGSt. Bel.- 2 S. 237—239, NJ 1953 S 145.


